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Verdrangt Faustrecht

Volkerrecht?

Resultate der

26. Internationalen Rotkreuz-Konferenz

Louis Geiger

Die Aufgabe der internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondbe-
wegung besteht darin, die Res-
sourcen der zivilen Gesellschaft
zu mobilisieren, um die Kriegs-
opfer zu unterstiitzen und ver-
letzlichen Menschen weltweit
humanitire Hilfe zu leisten. Der
Schweiz fiillt die Ehre zu, Depo-
sitarstaat der Genfer Konventio-
nen zu sein.

Die Stadt Genf war im Dezember
1995 Tagungsort der 26. Internationa-
len Rotkreuz- und Rothalbmondkon-
ferenz.

Konferenzmitglieder sind
B das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK),

M die Internationale Foderation der
Rotkreuz- und Rothalbmondgesell-
schaften,

B iiber 160 anerkannte Rotkreuz- und
Rothalbmondgesellschaften sowie

B iber 180 Vertragsstaaten der Genfer
Konventionen.

In den neun Jahren, die seit der letz-
ten Konferenz in Genf vergangen sind,
haben sich zahlreiche Entwicklungen
im humanitdren Bereich ergeben. Die
Grosse der Aufgabe ldsst sich daran
messen, dass jahrlich etwa 250 bis 300
Millionen Menschen von Katastrophen
betroffen werden und dass viele Mil-
lionen Menschen auf der Flucht sind.

Der Prisident des IKRK, Dr. Cor-
nelio Sommaruga, nutzte die Gelegen-
heit, die anwesenden Regierungsver-
treter darauf hinzuweisen, dass die von
ihnen vertretenen Regierungen ver-
pflichtet sind, das humanitire Volker-
recht durchzusetzen und diese kollektiv
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verantwortlich sind, dass die Regeln
des Volkerrechts respektiert werden.

Sechs Themen

Verbesserte Einhaltung des
humanitiren Volkerrechts notwendig

Die Regeln des humanitiren Volker-
rechtes, von rund 185 Staaten unter-
zeichnet, haben ihre Bedeutung nicht
verloren. Sie wollen die Wehrlosen und
Schwachen schiitzen und das Schicksal
der Kriegsgefangenen ertriglicher ge-
stalten. Vor allem bei Streitkraften be-
steht Nachholbedarf in der Erziehung
zum Respektieren der Menschenwiirde.

Das Defizit besteht darin, dass die
Regeln nicht durchgesetzt werden. Dies
wiederum ist eine Frage der Fithrung,
der Disziplin und der Ethik des Solda-
ten.
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Nach geltendem internati

Stiindiger «Internationaler Gerichtshof
fiir Kriegsverbrecheny vordringlich

Fiir Kriegsverbrechen in Ruanda
und in Bosnien-Herzegovina hat die
UNO Gerichte aufgebaut. Das politi-
sche Verfahren der Verhaftung, Auslie-
ferung, Zeugenaussagen und Bestra-
fung ist aber langwierig und kompli-
ziert. Dadurch fehlt der dissuasive Ef-
fekt einer raschen und demonstrativen
Bestrafung.

Verlangt wire ein stindiges Gericht
sowie ein Vollstreckungsorgan. Eine
UNO-«Polizei»: ermichtigt — iiber
Staatsgrenzen hinweg - erkannte
Kriegsverbrecher verhaften zu konnen.

Trennung zwischen humanitirem,
politischem und militirischem Handeln

Bei bewaffneten Konflikten geraten
aussenstehende Regierungen unter In-
terventionsdruck. Da aber eigene Ver-
luste innenpolitisch untragbar sind,
wihlen die verantwortlichen Politiker
gerne den Weg iiber die «bewaffnete
humanitire Aktiony. Damit werden
drei Ziele erreicht: Man reagiert, tut
«Gutes» und vermeidet Verluste.

Humanitédre Hilfe muss aber neutral
und unparteiisch bleiben. Politische
und militdrische Aktionen riskieren
sehr rasch, die Neutralitat zu verlieren.
Das IKRK setzt sich fiir eine Entflech-
tung der Verantwortungsbereiche ein.
Militarische Aktivitdat sollte komple-
mentir sein: die humanitire Arbeit er-
moglichen und schiitzen sowie die In-
frastruktur sicherstellen.

Damit erhilt jede Stufe ihren Ver-

antwortungsbereich:
B Politische Ebene: Friedensprozess,
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nalen Recht diirfen immer noch Kinder ab 15 Jahren in Streitkrif-

ten eingesetzt werden. Hier als Angehorige der Mujaheddin im Andarab-Tal in Afghanistan.

(ICRC/Didier Bregnard)
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diplomatische Aktivitat, Wiederaufbau
und politische Stabilisierung.

B Humanitire Organisationen: Hilfe
fur die Wehrlosen und Schwachen,

B Militdrische Intervention: Schutz,
Offenhalten der logistischen Infra-
struktur, Entminung und Durchset-
zung der politischen Ziele.

Auswirkungen von Sanktionen

Sanktionen sollten Regierungen
treffen und zur Einsicht bzw. zum
Nachgeben zwingen. Vielfach treffen
diese Sanktionsmassnahmen aber wie-
derum die Schwachen, wihrend Regie-
rungen sich iiber Schleichwege schadlos
halten. Durch Aufbau und Aufrechter-
haltung von Feindbildern niitzen ge-
wisse Machthaber die Sanktionen poli-
tisch und werbemaissig sehr erfolgreich
aus. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass
Sanktionen indirekt solche Regierun-
gen sogar gestarkt haben.

Verbot von Personenminen

Die Konferenz unterstiitzte die Ziel-
setzung des IKRK, Personenminen zu
verbieten, nur schwach. Das Resultat
war dhnlich unbefriedigend wie nach
der Wiener Konferenz 1995.

Durch Personenmine verstiimmeltes Kind in
einem Spital in Grosny (Tschetschenien).
(ICRC/Charles J. Page)

Immerhin sei hier betont, dass die
Schweiz nachtréglich der IKRK-Ziel-
setzung zugestimmt hat. Die Schweiz

hat mit dieser Haltung international
Vorbildwirkung erzielt.

Einsatz von Kindern in Streitkriften

Als Zielsetzung wollte das IKRK
eine Altersgrenze von 18 Jahren veran-
kern. Aber auch in dieser Frage konnte
bedauerlicherweise kein eigentlicher
Durchbruch erzielt werden.

Das Hauptproblem liegt aber weni-
ger bei den Jugendlichen in reguldren
Streitkriften als bei den Kindern, diein
bewaffneten Gruppierungen — welche
die Rolle der «Familie» beanspruchen —
leben.

Diese Kinder kennen nur den Selbst-
erhaltungstrieb und erkdmpfen ihre
Vorteile mit der Waffe. Als Mitglieder
von Rebellengruppen, Gangsterban-
den oder oppositionellen Gruppierun-
gen — iiber welche die offiziellen Regie-
rungen ohnehin keinen oder nur wenig
Einfluss haben —, verlieren die Regie-
rungen logischerweise auch jeglichen
Einfluss auf das Verhalten dieser Kin-
der. &

Orientierung
ohne
Grenzen...

dem patentierten Turbo 20-

unempfindlich (=20%). Als einziger
Globefrotter-Kompass ist der RECTA

...mit dem neven

RECTA DP-65.

Neu und revolutiondar mit

Nadehys'em — macht den Vierwaldstittersee gehoren
. dazu. Ihr Jubilium oder ein
Kompuss SChne"er und yoigungs anderer Anlass konnen es

JAHRHUNDERT-EREI

Die Raddampfer auf dem

genauso werden. Dank einer
Kreuzfahrt mit eben diesen

o - ¥y
Steigen Sie zu, legen Sie ab
vielleicht sogar mit der neu
aufgebauten, sehr eleganten
Europa. Alle Schiffe der SGV-
Flotte konnen Sie mieten,
solange Sie wollen. Mit oder

5 | g nostalgischen Zeugen der A ohne Apéro und festlichem
DP 6suye|,twe” elnsebeQr Belle-Epoque. Diner. Fiir 20 bis 2000 Fahr-
(unabhdngig von Magnetzonen). giiste.
« Swiler .
Der bewdhrte THOMMEN i 2 VIER_*
A z —
Hohenmesser plus Barometer WALDSTATTERSEE
1 A A H d Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstittersees
misst Ho.he’ Hohle)nﬁ.lfferepz und I'UMNCk @ Werftestrasse 5, 6002 Luzern, Tel. 041 - 367 67 67, Fax 041 - 367 68 68
BGH’GI’IGUHO OnglgundzwerlOSSIQ 0.0...0........00.0..0.....0000............%
bel ieder Temperafur. : Ich will Wellen schlagen! Senden Sie mir weitere Unterlagen zu den Extrafahrten mit der @
o Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstattersees. ASMZ :
0 .
o e Name .
.
SWISS MADE PRAZISION SS ® Firma Telefon :
==———=7130F o .
made in Switzerland RECTA - S PEZ, It :
: Einsenden an: Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstittersees, Extrafahrten, 6002 Luzern :

Info beim Generalvertreter fir die Schweiz:
OPTISPORT AG, Viaduktstrasse 3, 2502 Biel, Telefon 032/23 56 66

ASMZ Nr.4/1996

Di1E FLOTTE MIT STIL.

21



	Verdrängt Faustrecht Völkerrecht? :  Resultate der 25. Internationalen Rotkreuz-Konferenz

